
Beitragsordnung
(gemäß Beschluss der Mitgliederversammlung vom 24. März 2017)

Jahresbeiträge
Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren 90,00 €
Schüler usw. ab 18 Jahren mit Bescheinigung bis zum 25. Lebensjahr 90,00 €
Einzelmitglieder ab 18 Jahren 114,00 €
Kleinfamilien (2 Erwachsene als Ehepaar bzw. in eheähnlicher
Gemeinschaft oder 1 Erwachsener als Elternteil mit 1 Kind) 150,00 €
Familien (einschl. Kinder und Jugendliche ab 18 Jahren
mit Bescheinigung bis zum 25. Lebensjahr) 210,00 €
Der Jahresbeitrag wird am 15. März abgebucht.

Aufnahmegebühr
Ein voller Jahresbeitrag

Sonstige Gebühren (gemäß Vorstandsbeschluss vom 02.11.2020)
SBF Binnen Segeln (zzgl. Prüfungsgebühr) 150,00 €
SBF Binnen Segeln und Motor (zzgl. Prüfungsgebühr) 200,00 €
SBF See (zzgl. Prüfungsgebühr) 120,- EUR Theorie + 50,- EUR Praxis 170,00 €
SKS (Theorie zzgl. Prüfungsgebühr) 160,00 €
Jüngstenschein Segeln 60,00 €

Allgemeine Festlegungen zur Beitragsordnung
Im Fall eines Wechsels von der Mitgliedschaft für Einzelpersonen in die Mitgliedschaft für
Kleinfamilien oder in die Familienmitgliedschaft sowie beim Wechsel von der Mitgliedschaft für
Kleinfamilien in die Familienmitgliedschaft werden bereits früher gezahlte Aufnahmegebühren für
Einzelpersonen angerechnet.
Im Falle eines Wechsels von der Mitgliedschaft mit höherem Jahresbeitrag in eine mit
niedrigerem Jahresbeitrag ist keine Aufnahmegebühr zu entrichten.
Beantragt ein ehemaliges Mitglied die Wiederaufnahme der Mitgliedschaft, so ist erneut eine
Aufnahmegebühr zu entrichten.

Schüler, Auszubildende, Studenten, Wehr- und Ersatzdienstleistende ab 18 Jahren haben jeweils
bis zum 28.02. jährlich eine Bescheinigung über ihren Status vorzulegen. Bei nicht oder
verspäteter Vorlage ist der Beitrag für Einzelmitglieder ab 18 Jahren zu entrichten und wird nicht
erstattet.

Im Falle der Beendigung der Mitgliedschaft werden verbleibende monatliche Teilbeträge des
entrichteten Jahresbeitrags nicht erstattet. Jedoch erfolgt bei fristgerechter Kündigung zum
Ablauf des 1. oder 2. Jahresquartals die Beitragseinziehung nur in Höhe von ¼ bzw. ½ des
Jahresbeitrags.

Die persönlichen Daten werden in einer Mitgliederdatei elektronisch gespeichert.


